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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTTMMUNGEN

Die.se europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt
in Übereinstimmung mit:
- der Richtlinle 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 19gg zur Angleichung der

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten uber Bauproduliter, geändert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates2 und durch die VerorOnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates3;

- dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien warenverkehr mit
Bauprodukten zut Umsetzung der Rich inie Bg/106/EWG des Rates vom
21 . Dezember 'l988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften oer
Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen Gemern-
schaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998a, zuletzt geändert durch die
Verordnung vom 31. Oktober 20065;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteirung
von europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung
94l23lEG der Kommission6.

Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser
europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese prüfung kann im Herstellwerr
erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die
Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren
Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantworfl ich.
Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf seite 1
aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1
dieser europäischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke übertragen werden.
Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. s Abs. 1
der Richtlinie 89/1 06/EWG.
Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer übermitflung - nur
ungeküzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik kann jedoch eine teilweise wiedergabe erfolgen. Eine teilweise wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von werbebroschüren dürfen weder im
Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich
verwenoen.
Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EorA verteilten Fassung. übersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

1

29195.09

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom l l. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. .l
Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
BundesgeseEblatt Teil | 1998, S. 812
Bundesgesetzblatt Teit | 2006, s. 2407,2416
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994. S. 34
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BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄSCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Bauprodukts
Diese europäische technische Zulassung gilt für den nachfolgend genannten Dämmstoff aus
losen, ungebundenen Zellulosefasern mit den Bezeichnungen
"Climacell", "Cell Floc", "Clima Ouate", "SIECO Floc" und "nr Gatä".
Die Zellulosefasern werden aus Altpapier durch mechanische Zerkleinerung hergestellt. lm
Rahmen des Herstellverfahrens wird das Produkt mit einer Brandschutzausrüstung verse-
nen.

Verwendungszweck

Der Dämmstoff dient zur Herstellung von nicht druckbelastbaren Dämmschichten durcn
maschinelle Verarbeitung an der Anwendungsstelle. Die maschinelle Verarbeitung erfolgt
trocken oder unter Zugabe von Wasser.
Der Dämmstoff wird zur Wärmedämmung veMendet. Bei eventueller Verwendung zur Luft-
schaf ldämmung sind die Abschnitte 2.7 und 4.2.1 .4 zu beachten.
Der Dämmstoff ist in folgenden Anwendungsgebieten einsetzbar:
Anwendungsgebiet Wand
- Raumausfüllende Dämmung in geschlossenen Hohlräumen von Außen- und Innenwän-

den in Holzrahmenbauweise und vergleichbaren Konstruktionen
Anwendungsgebiet Dach und Decke
- Dämmung in geschlossenen Hohlräumen zwischen Sparren und Holzbalken sowie in

Hohlräumen entsprechender Konstruktionen
- Freiliegende Dämmung auf horizontalen oder mäßig geneigten Flächen (< 10.),

z. B. Dämmung nicht begehbarer, jedoch zugänglicher oberster Geschossdecken
- Hohlraumdämmung zwischen Lagerhölzern im Fußbodenbereich und vergleichbaren

Unterkonstruktionen
Der Dämmstoff darf nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen er vor Niederschlag,
Bewitterung und Feuchtigkeit geschütä ist.
Bezüglich der Anwendung des Dämmstoffs sind darüber hinaus auch die jeweiligen nationa-
len Bestimmungen zu beachten.
Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer des Dämmstoffes von 50 Jahren vorausgesetzt, dass die in den
Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen für die Verpackung, den Transport,
die Lagerung, den Einbau und die Verwendung erfüllt sind. Die Angaben über die Nutzungs-
dauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Zusammensetzung und Herstellverfahren

Der Dämmstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren dem ent-
sprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und Herstel-
lungsverfahren sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. Siehe hiezu auch
Abschnitt 4.1 .

1 .2

2.1
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2.2 Rohdichte
Die Rohdichte des Dämmstoffs wird nach lso/cD 183937 bestimmt. In Abhängigkeit
Anwendungsgebiet sind die in Tabelle 1 aufgeführten Mindestrohdichten einzuha[ei.
Tabelle 1: Mindestrohdichten in Abhängigkeit vom Anwendungsgebiet

Anwendungsgebiet Mindestrohdichte
kg/m3

Hohlraumdämmung in WänGn 45
Hohlraumdämmung in geneigt,en-5äcfiemlofilrannr_
dämmung in Decken im Falle des nachträglichen Ein-
blasens in geschlossene Hohlräume

45

Hohlraumdämmung in DeckEn,-freiliegende-Damml.lng
auf horizontalen und mäßig geneigten Fiachen 1< ,lO.; 30

unabhängig vom Anwendungsgebiet darf dre Rohdichte 65 kg/m3 nicht überschreiten.
2.3 Setzmaß

DiePrüfung des Setzmaße.s erfolgt nach ISO/CD 183937 gemäß den in Tabelle 2 genannten
Prüfmethoden. Die in Tabelle 2 genannten maximalen Seümaße werden nicht überschrltten.
Tabelle 2: Setzmaß in Abhängigkeit von der prtrfmethode
Prüfmethode nach ISO/CD 18393 maximales Setzmaß in %
Itlethode A - Setzung durch Stoßanregung 1 5
MethodeC-Setzungimwffi 0
Methode D - Setzung unter@ 1 3

2.4 Wärmeleitfähigkeit
Die wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs bei einer Referenztemperatur von 1o.c wird nachder Norm EN 126678 bestimmt. Der Nennwert der wärmeleitfahigkeit, ermitteit nä"n o"|"Norm EN lso'10456e für einen Feuchtegehalt des Dämmstoffes 

-bei 
23.c/s0 % relative

Luftfeuchte, beträgt 1. = 0,040 W(m.K).
Der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ist repräsentativ für mindestens g0 % der produktion
mit einer Annahmewahrscheinrichkeit 

.v9n !0 
y9 und girt für den in Abschniti z.z anöege-

benen Rohdichtebereich von 30 kg/m3 bis 65 kg/m3.
Bezüglich der Umrechnung für die Feuchte gilt Folgendes:
- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 .CtS} o/o rel. Luftfeuchte: u = 0,06 kg/kg
- massebezogener Feuchtegehalt bei 23 .Ctg1 o/o rel. Luftfeuchte: u = 0,09 kg/kg
- Umrechnungsfaktor für den massebezogenen Feuchtegehalt: fu1 16,y _ 23156y = 0,33
- Umrechnungsfaktor für den massebezogenen Feuchtegehalt.. fu2 es15s _ 2s1s61= 0,25
Für die zulässige Abweichung eines Einzelwertes der wärmeleitfähigkeit vom angegebenen
Nennwert gilt das in der Norm EN 1317210, Anhang F beschriebene üerfahren.

Thermal insulation - Accelerated ageing of thermal insulation malerials _
Assessment of settling of loose-fill thermäl insulation used in attic and closed
cavity applications
umgesetä in Deutschland durch DIN EN 12667:2OOi-05: Wärmeschutztechni_
sches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmuno des Wärme_
durchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem plaftengärai uno oem
Wärmestrommessplatten-Gerät - produkte mit hohem und mitäerem Wärme_
durchlasswiderstand
umgesetzt in Deutschland durch DIN EN ISO 10406:200g_04: Baustoffe und
Bauprodukte - Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaffen - täUettierte ee-
messungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wärmeschutztechnischen
Nenn- und Bemessungswerte
umgesetzt in Deutschland durch DIN EN 19172:2005-09: Wärmedämmstoffe -
Konformitätsbewertun g

ISO/CD 18393:2002-08:

EN 12667:2001-01:

EN ISO 10456:2007-12:

EN 13172:2001+Al:2005:
'10
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2.10

2.11

Brandverhalten
Das Brandverhalten des Dämmstoffes wird nach der Norm EN ISO 11925-2rl geprüft und
nach der Norm EN 13501-112 klassifiziert. Der Dämmstoff erfüllt die Kriterien der Klasse E
gemäß EN 13501-1.

Resistenz gegen Schimmelwachstum
Der Nachweis der Resistenz gegen Schimmelwachstum erfolgte nach dem EOTA-Prüfver-
fahren ("ln situ formed loose fill thermal insulation material and/or acoustic insulation mate-
rial made of vegetable or animal fibres" Edition June 2003). Die Beurteilung des Pilzwachs-
tums nach der Norm EN ISO 84613, Tabelle 4, ergab die Bewertungsstufe 0.

Strömungswiderstand
Der Strömungswiderstand des Dämmstoffs wird nach der Norm EN 2905314, Verfahren A,
bestimmt. Der Mittelwert des längenbezogenen Strömungswiderstandes beträgt bei einer
Rohdichte von 30 kg/m3 4,0 kPa.sim' oder mehr.

Metallkorrosion fördernde Eigenschaft
Keine Leistung festgestellt.

Haftung von Zusätsen
Der Nachweis der Haftung von Zusätzen nach dem EOTA-Prüfverfahren ("ln situ formed
loose fill thermal insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable or
animal fibres" Edition June 2003) wurde durchgeführt.

Wasseraufnahme
Keine Leistung festgestellt.

Abgabe gefährlicher Stoffe oder Strahlung
Anmerkung: In Ergänzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europäischen tech-
nischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, können die Produkte im Gel-
tungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (2. B. umgesetzte euro-
päische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die
Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, miissen ggf. diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung

System der Konformitätsbescheinigung
Gemäß Entscheidung 1999/91/EG der Europäischen Kommissisnls' geändert durch Ent-
scheidung 2001/596/EG16, ist das System 3 der Konformitätsbescheinigung anzuwenden.
Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

EN ISO 11925-2:2002-02:

EN 13501-1:2007:

EN ISO 846:1997-06:

EN 29053:1993-03:

umgesetzt in Deutschland durch DIN EN ISO '11925-2:2002-07: Prüfungen zum
Brandvefhalten von Bauprodukten - Teil 2: Entzündbarkeit bei direkter Flammen-
einwirkung
umgesetzt in Deutschland durch DIN EN 13501-1:2007-05: Klassifizierung von
Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
umgesetd in Deutschland durch DIN EN ISO 846:1997-10: Kunststoffe - Bestim-
mung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe
umgesetä in Deutschland durch DIN EN 29053:1993-05: Akustik - Materialien für
akustische Anwendungen - Bestimmung des Strömungswiderstandes

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 29144 vom 03.02.'1999
Amtsblatt der EuroDäischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

1 1

'12

1 3

1 4

1 5
1 6
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System 3: Konformitätserklärung des Herstellers für das produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1) werkseigenerProduktionskontrolle;

(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(2) Erstprüfung des Produkts.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zuständigkeiten
3.2.1 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeich-
nungen der ezielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sichezustellen,
dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.
Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation
dieser europäischen technischen Zulassung aufgeführt sind.
Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prüf- und Überuvachungsplan vom
2.Mä22009 für die
ETA-08/0009', der Teil

am
der

2. März 2009 erteilte europäische technische Zulassung
technischen Dokumentation dieser europäischen technischen

Zulassung ist, übereinstimmen. Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit
dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.tz
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prüf- und überuvachungsplans auszuwerten.

3.2.1 .2 Sonstige Aufgaben des Herstellers
Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 für den Bereich der Dämmstoffe zugelassen ist, zur Durchführung der Maß-
nahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfilr ist der Prüf- und Überwachungsplan
nach den Abschnitten 3.2.1 .1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vozulegen.
Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 2. März 2009 erteilten europäischen technischen
Zulassung ETA-08/0009 übereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen
Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen des Prüf- und Übenarachungsplans durchzuführen:

- Erstprüfung des Produkts
Bei der Erstprüfung sind die Ergebnisse der zur Erteilung der europäischen technischen
Zulassung durchgeftihrten Versuche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im
Werk nichts ändert. Andernfalls ist die erforderliche Erstprüfung zwischen dem Deutschen
lnstitut für Bautechnik und der eingeschalteten zugelassenen Stelle abzustimmen.
Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Der Prüf- und Überwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europäischen tecn-
nischen Zulassung und wird nur der in das Konformitätsbescheinigungsverfuhren eingeschalteten zugelassenen
Stelle ausgehändigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

1 7
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